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Auf einen Blick Veranstaltungen – Termine

Freitag, 9. Februar  Abfuhrtermin: Gelber Sack 
 
Montag, 12. Februar 9.30 bis ProjuFa: Offener Treff 
 11.30 Uhr im Gemeindehaus im Pfarrgarten 
 
Dienstag, 13. Februar   Abfuhrtermin: Restmüll   

(2- bzw. 4-wöchentlich) 
 
 9.00 bis 13.00 und  Glasfasernetz für Dettingen: 
 14.00 bis 18.00 Uhr  Servicepunkt 
  im Erdgeschoss des Rathauses 
 
  Sprechstunde des Bürgermeisters entfällt 
 
 19.00 Uhr Landfrauen: Vortrag 
  im Vereinsraum im Bahnhof 
 
Mittwoch, 14. Februar 13.00 Uhr Schwäb. Albverein: Wanderung 
  Treffpunkt am Bahnhof

Warenbörse
Verschenken … Telefon

Tischkicker 52343
Playmobil Bauernhof 
Playmobil Zirkus 
Versch. Leitz-Ordner 
 
Moll-Schreibtischstuhl  740066
für Kinder, pink
 
Ledersofa, 3-Sitzer,  0173 5755461
beige

Suchen … Telefon

Wenn Sie etwas gefunden haben, setzen 
Sie sich bitte direkt mit dem Anbieter/
Suchenden in Verbindung. Sollten Sie 
etwas anzubieten haben oder suchen, 
melden Sie sich bitte bei der Gemeinde 
Dettingen, Frau Koller, Telefon 5000-15 
oder E-Mail: mitteilungsblatt@dettin-
gen-teck.de. 
Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn wir 
einen Artikel wieder aus unserer Waren-
börse streichen können.

Notrufe
Polizei
Notruf 110
Polizeirevier Kirchheim 501-0
Feuer
Notruf 112
Kommandant J. Holder privat 55682
FW-Leitstelle  
Esslingen 0711 35123750
Giftnotrufzentrale 030 19240
Notarzt, Rettungsdienst 112
Servicenummer für
Krankentransporte 19222
Krankenhaus Kirchheim 88-0
Bauhof
Störungsdienst 0171 8694797
Rohrbrüche, Wasser
Zentralwarte 07345 96382120
Langenau
Störungsdienst Bauhof 0171 8694797
Netze BW GmbH
Stromversorgung 0800 3629-477
Störungsannahme  0800 3629-447 
Erdgas
Förster 
Herr Fischer 0173 6639502Servicepunkt Deutsche 

Glasfaser im Rathaus 

Im Servicepunkt beantwortet das Team 
von Deutsche Glasfaser, dienstags von 
9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr, 
persönlich Fragen und steht für Beratungs-
gespräche und vertragliche Themen bereit. 

Öffnungszeiten 
Faschingsferien
10. bis 18. Februar 2024 
Samstag  8.00 – 17.00 Uhr 
Sonntag 8.00 – 17.00 Uhr 
Montag  geschlossen 
Dienstag  6.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch  13.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag  13.00 – 17.00 Uhr 
Freitag  6.00 –  7.30 Uhr 
Samstag  8.00 – 17.00 Uhr 
Sonntag 8.00 – 17.00 Uhr  
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr aquaFit-Team

Wichtiger Hinweis  
zur Grundsteuer 

Fälligkeit 1. Rate 
zum 15. Februar 2024 
Die Gemeindekasse weist darauf hin, 
dass die 1. Rate der Grundsteuer zum 
15. Februar zur Zahlung fällig ist. Bitte 
überweisen Sie rechtzeitig, um Mahn-
gebühren und Säumniszuschläge zu 
vermeiden.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Frau Epple, Steueramt, 
Telefon 07021 5000-25, 
E-Mail: s.epple@dettingen-teck.de 
oder 
Frau Dull, Gemeindekasse, 
Telefon 07021 5000-22, 
E-Mail: g.dull@dettingen-teck.de 

Spruch der Woche

Abend 
Schweigt der Menschen laute Lust: 
Rauscht die Erde wie in Träumen 
wunderbar mit allen Bäumen, 
was dem Herzen kaum bewusst. 
Alte Zeiten, linde Trauer 
und es schweifen leise Schauer 
wetterleuchtend durch die Brust. 

Eichendorff



Polizeirevier Kirchheim, Tel. 501-0

Ärztl. Bereitschaftsdienst, Tel. 116117
Medizinische Hilfe in der Nacht,  
am Wochenende und an Feiertagen

Netzwerk „DABEI“
Bürgertelefon 5000-0

Nachbarschaftshilfe Forum Altern e. V.
Kirchheimer Straße 27, Tel. 571116
Montag – Freitag 9.30 – 11 Uhr

IAV-Stelle des Familienzentrums:
Frau Löffler
Telefon 0170 9024086
fz@evkidettingen-teck.de
Nach kurzer Voranmeldung am
Freitag 12 bis 16 Uhr im
Familienzentrum, Schulstraße 5 (OG)
oder nach Absprache
www.altes-gemeindehaus.de/familienzentrum

Bürgerbüro Kirchheim 
• Erwerbslosenberatung Alleenstr. 96
Mo., Di., Do. von 10 bis 11.30 Uhr
und nach Vereinbarung:  
Bewerbungstraining. Tel. 07021 971703

Frauen helfen Frauen Kirchheim
Frauenhaus – Tel. 07021 75524 –  
Bürozeiten: Mo. – Fr. von 9 bis 12 Uhr

Landratsamt Esslingen
Zentrale 0711 3902-0

Gesundheitsamt Esslingen 
Allgemeine Gesundheits beratung
durch Ärzte des Gesundheitsamtes  
Esslingen, Beblinger Straße 2,  
Tel. 0711 3902-1600

Beratungsdienste des Landkreises 
• Beratungsstelle Sucht und Prävention 
Kirchheim, Marktstraße 48, 
Telefon 0711 3902 48480 
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. 8 – 16 Uhr, Di. 8 – 16 Uhr, 
Mi. 8 – 18 Uhr, Do. 8 – 16 Uhr, Fr. 8 – 12 Uhr
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
info@suchtundpraevention-es.de
• Psychologische Beratungsstelle  
für Familie und Jugend, Europastraße 40,  
72622 Nürtingen, Tel. 0711 3902-2828 
Anmeldung: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, 
13.30 bis 15.30 Uhr (Donnerstag bis 18 Uhr) 
Offene Sprechzeiten: Montag 10 bis 11 Uhr 
und Donnerstag 17 bis 18 Uhr
• Erziehungshilfestation Kirchheim Umland, 
Sozialer Dienst, Osianderstraße 6/1, 
73230 Kirchheim, Tel. 0711 39024-2966 
oder -2963, Fax 0711 3902-58343

SOFA – Sozialpsychiatrischer Dienst 
für alte Menschen
Adresse: Sigmaringer Straße 49 
(Ecke Mühlstraße), 72622 Nürtingen, 
Tel. 0711 3902-43330, 
Fax 0711 3902-53330 
Telefonzeiten: Montag bis Freitag 
9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr
Mittwochvormittag ist geschlossen

EUTB Kirchheim
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
Beratungsangebot für Menschen mit Behin-
derung und chronischen Erkrankungen
Tannenbergstraße 47, 73230 Kirchheim, 
Tel. 07021 956 9341, 
E-Mail: lvsebw.lk-esslingen@eutb.de
Offene Sprechzeiten: Mo. 10 bis 15 Uhr, 
Do. 9 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung

Hospizdienst Kirchheim
Begleitung Schwerkranker, Sterbender 
und deren Angehörigen
Tel. 07021 9209227, Bereitschaftshandy 
(tägl. 9 – 18 Uhr) 0172 7455294
www.hospiz-kirchheim.de

PauLe – Zentrum für Familie und 
Selbsthilfe der Lebenshilfe Kirchheim
Austausch, Begleitung und Beratung rund 
ums Thema Behinderung und Entwick-
lungsverzögerung. Paul-Schempp-Weg 8, 
73230 Kirchheim, Telefon 07021 97066-35, 
zentrum@lebenshilfe-kirchheim.de,  
www.lebenshilfe-kirchheim.de

Tageselternverein Kreis Esslingen e. V.
Büro Kirchheim
Schülestraße 13, 73230 Kirchheim
Ansprechpartnerin: Hanna Bauder,  
Diplom-Sozialpädagogin (BA),
Tel. 07021 807236-4
E-Mail: h.bauder@tev-kreis-es.de
Homepage:  
www.tageselternverein-kreis-es.de

Öffnungszeiten 
des Rathauses  Tel. 5000-0
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr
Dienstag 16 bis 18 Uhr
Dienstag Bürgerbüro  7.30 bis 18 Uhr
Mittwoch Steueramt  geschlossen
Donnerstag Gemeindekasse  geschlossen
oder nach Vereinbarung

Sprechstunden des  
Bürgermeisters  Tel. 5000-10
Dienstag o. Voranmeldung 16 bis 18 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Öffnungszeiten  
der Ortsbücherei  Tel. 8605766
Dienstag 14.30 bis 18.30 Uhr
Donnerstag 12 bis 18 Uhr
Samstag 10 bis 13 Uhr

Hallenbad aquaFit  
Öffnungszeiten:
Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen 
Sie dem Mitteilungsblatt oder der Home-
page www.dettingen-teck.de. 

Eintrittskarten und Preise
  Erwachsene Ermäßigt
Einzelkarten 5,00 € 2,80 €
10er-Karten 45,00 € 25,50 €

Gemeinsamer Gutachterausschuss
im Landkreis Esslingen
Ohmstraße 16, 72622 Nürtingen
Telefon 07022 24234-0
E-Mail: info@gua-lkes.de
Homepage: www.gutachterausschuss-lkes.de

Tierschutzverein Kirchheim e. V.
Siechenwiesen 22, 73230 Kirchheim
Tel. 07021 71812
Öffnungszeiten: Do/Sa 15 bis 17 Uhr
info@tierschutzverein-kirchheim.de
www.tierschutzverein-kirchheim.de

Öffnungszeiten Deponie Blumentobel 
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr  
und 13 bis 16.45 Uhr; Samstag von 9 bis 
12 Uhr. Tel. 07025 3572

Öffnungszeiten der  
Wertstoff-Sammelstelle  
beim Bauhof
Samstag 9 bis 12 Uhr 
(eventuelle Abweichungen werden 
im Amts blatt bekannt  gegeben)

Öffnungszeiten des 
Grünsammel platzes bei der Flughalle
Samstag 9 bis 13 Uhr
(eventuelle Abweichungen werden 
im Amtsblatt bekannt gegeben)

Abfallwirtschaftsbetrieb  
– Kundenberatung 
Abfallwirtschaftsbetrieb 
des Landkreises Esslingen
Fritz-Müller-Straße 107, 73730 Esslingen a. N.
Tel. 0800 9312526 (zum Ortstarif)
E-Mail: service @awb-es.de, www.awb-es.de

Infothek (bitte ausschneiden und aufbewahren)
Deutscher Kinderschutzbund Kirchheim
Eugen-Gerstenmaier-Platz 3, Tel. 74544
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag  
9 – 12 Uhr und nach Vereinbarung
info@kinderschutzbund-kirchheim-teck.de
www.kinderschutzbund-kirchheim-teck.de

Diakonische Bezirksstelle Kirchheim 
Alleenstraße 74, Tel. 92092-0

Diakoniestation Teck
Häusliche Alten- und Krankenpflege – 
Palliativversorgung
Tel. 07021 486220, E-Mail: info@ds-teck.de
Malteser – Der moderne Dienstleister  
für Soziale Dienste, täglich 24 Stunden 
persönlich erreichbar 07021 95052-00
DRK
Nürtingen 07022 7007-32/-33
Kirchheim 07021 97034-30
Telefax 07022 7007-70
Hausnotruf 07022 7007-31
Die Pflegeinsel
Ambulante Pflege, Tagespflege, 
stationäre Pflege, Albert-Schüle-Weg 24, 
73265 Dettingen, Tel. 07021 505990
Psychologische Beratungs stelle 
für Eltern, Kinder und Jugendliche 
und katholischer Sozialdienst
Werastraße 20, 72622 Nürtingen, 
Katholischer Sozialdienst e. V. 
Beratungsstelle für werdende Mütter in 
Not- und Konfliktsituationen, Psychologische 
Beratungsstelle für Ehe, Familien und  
Lebensberatung. Anmeldung:  
Tel. 07022 35608/39507
Arbeitskreis Leben (AKL) e. V.
Bietet Beratung und Begleitung 
in Lebenskrisen und bei Selbsttötungs gefahr 
Krisenberatungsstelle Kirchheim,
Alleenstraße 92, 73230 Kirchheim
Geschäftstelefon 07021 75002
Sprechzeiten: Mo. und Mi. 10 bis 12 Uhr
  Di. und Do. 14 bis 17 Uhr
Allgemeine Beratungsstellen und  
Schwangerschaftskonfliktberatung 
nach § 219 StGB
Pro Familia e. V., Wellingstraße 8 – 10, 
73230 Kirchheim, Tel. 07021 3697
Diakonische Bezirksstelle,  
Alleenstraße 74, 73230 Kirchheim,  
Tel. 07021 920920
Stiftung Tragwerk
Psychologische Beratungsstelle 
für Erziehungs-, Familien- und Lebens fragen 
Stiftung Tragwerk, Schlierbacher Straße 43, 
Tel. 07021 485590,  
E-Mail: info@beratungsstelle-kirchheim.de
buefet e. V.
Beratungs- und Vermittlungsservice rund 
ums Älterwerden, Tel. 07021 881984,  
Fax 07021 881982
Sonntags-Café
Für Menschen ab 50, die Gespräche  
und Kontakt suchen: 
–  Jeden 4. Sonntag im Monat von 14.30 bis 

16.30 Uhr in der „Sammeltasse“ 
im Bürgerbüro, Alleenstraße 96

Kompass Kirchheim
Psychologische Fachberatungsstelle bei 
sexualisierter Gewalt
Marstallgasse 3, 73230 Kirchheim
Tel. 07021 6132
Mo, Mi u. Do 10 – 12 Uhr, Mo u. Di 14 – 16 Uhr
Pflegestützpunkt
Information, Beratung, Vermittlung bei Hilfe- 
und Pflegebedürftigkeit und zur Vorsorge im 
Alter
Vordere Straße 45, 73266 Bissingen/Teck
Jenifer Brown, Tel. 0711 3902-43734
E-Mail: Brown.jenifer@LRA-ES.de
Erreichbarkeit: Montag, Dienstag und  
Donnerstag (Termine nach Vereinbarung)
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Am Samstag war es wieder so weit: In tol-
len Kostümen und in bester Fasnetslaune 
strömten zahlreiche Kinder mit ihren Fami-
lien in die Schloßberghalle, um gemeinsam 
Kenderfasnet zu feiern.  
Nach einer kurzen Begrüßung durch unsere 
Meerjungfrau Elisabeth und dem traditio-
nellen Schlachtruf „1-2-3: Dettinger Fasnet: 
DABEI“ ging es direkt los mit der Eisenbahn 
„tschu tschu wah“, die die fasnetsfreudigen 
Kinder und ihre Eltern zum gemeinsamen 
Tanzen einsammelte. Mit Unterstützung 
unserer Vortänzerinnen folgte die erste 
Tanzrunde mit beliebten Tänzen wie der 
„Ententanz“, dem „Fliegerlied“, „Theo 
Theo“ oder dem „Körperteilblues“. Die Kin-
der waren mit Feuereifer dabei und haben 
auch in diesem Jahr gezeigt, dass nicht nur 
Theo, sondern auch die Dettinger Kinder 
einfach fit sind.  
Gut so, denn bald darauf rief unser Obelix 
zum Schneeballspiel. Teams aus Kinder-
garten- und Grundschulkindern kämpf-

Natürlich durfte bei der diesjährigen Ken-
derfasnet auch die Polonaise durch den 
bunt geschmückten Saal nicht fehlen. So 
verging die Zeit wie im Flug und schon bald 
drang Nenas „99 Luftballons“ aus den Laut-
sprechern. Viele bunte Luftballons, die von 
der Empore schwebten, läuteten das Ende 
der diesjährigen Kenderfasnet ein und es 
hieß: „Eins – zwei – drei: Dettinger Ken-
derfasnet: VORBEI!“ Beim abschließenden 
Abbau packten wirklich alle mit an. Das war 
großartig!  
Unser Dank gilt allen, die mitgeholfen 
und diesen Nachmittag möglich gemacht 
haben. Allen voran danken wir der Gemein-
deverwaltung und dem Hausmeister der 
Schloßberghalle Herrn Waimer mit Team. 
Wir danken unseren Tanz-Mädels und unse-
rem DJ Siggi P. für die tolle Unterhaltung 
sowie dem Team vom Kinderschminken 
fürs Zaubern. Ein besonderer Dank gilt 
auch den First Respondern der Malteser 
Dettingen, die sich bereit erklärt haben, bei 
der Veranstaltung anwesend zu sein. Nicht 
zuletzt danken wir unseren Sponsoren 
Hirschgarten und REWE Dettingen für ihre 
großzügige Spende und Leihen und Feiern 
für die schönen Luftballons.  
Der Erlös der Veranstaltung geht in die 
Klassenkassen der Drittklässler der Teck-
schule.  
Wie schön, dass ihr so zahlreich DABEI 
gewesen seid! Uns hat die Kenderfasnet 
großen Spaß gemacht und wir freuen uns 
aufs nächste Jahr.  
Dettinger Kenderfasnet: Eine bürgerliche 
Aktion des Gemeindenetzwerks DABEI in 
Dettingen

ten mit Schneebällen aus Zeitungspapier 
abwechselnd um den Sieg um die meisten 
Bälle im gegnerischen Spielfeld. Nach einer 
zweiten gemeinsamen Tanzrunde folgte 
dann das Eierschachtelstapeln, bei dem 
die Dettinger Kinder bewiesen, dass sie 
nicht nur körperlich fit sind, sondern auch 
ganz schön geschickt. Die Türme waren 
riesig und wir alle ehrlich beeindruckt.  
Zwischendurch sorgte unser DJ mit Stim-
mungsliedern für gute Laune und auch der 
Mal- und Basteltisch wurde wieder begeis-
tert von den Kindern angenommen. Ebenso 
war das Kinderschminken sehr beliebt und 
es sind wunderschöne Kreationen entstan-
den. Die ganze Zeit über konnten sich Kin-
der und Erwachsene am abwechslungsrei-
chen Fingerfood-Buffet stärken, das wieder 
von fleißigen Eltern der Drittklässler der 
Teckschule betreut wurde – vielen Dank 
fürs Bewirten! Natürlich danken wir auch 
allen, die mit ihren Fingerfood-Spenden für 
das leibliche Wohl gesorgt haben! 

Durch das Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb erwachsen für die Gemeinde 
Dettingen zahlreiche Vorteile und Chan-
cen für die Stärkung einer nachhaltigen 
Entwicklung. Mit Hilfe des Biosphären-
gebiets können unter anderem in den 
Themenfeldern nachhaltiger Tourismus, 
Regionalvermarktung, regionale Wert-
schöpfung, Naturschutz, Land- und 
Forstwirtschaft, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Forschung und historisch 

kulturelles Erbe nachhaltige Modellpro-
jekte realisiert werden. 
Für Dettingen ergibt sich aktuell die Mög-
lichkeit, weitere Flächen in das Biosphä-
rengebiet Schwäbische Alb einzubringen. 
Die Gemeindeverwaltung möchte allen 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
ermöglichen, sich über Vorteile und 
Chancen des Biosphärengebiets sowie 
der Gebietserweiterung zu informieren.  
Für diesen Dialog stehen die Geschäfts-

stelle des Biosphärengebiets sowie 
mehrere Experten im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung mit Workshop zur 
Verfügung. 

Die Gemeinde Dettingen und die 
Geschäftsstelle des Biosphärengebiets 
laden Sie herzlich zu dieser Veranstal-
tung am Montag, 26. Februar 2024, 
von 19.00 bis ca. 21.00 Uhr in die 
Schloßberghalle ein! 

Informationsveranstaltung zur Erweiterung des Biosphärengebiets Schwäbische Alb 

Bild: Timo Fietz

„Eins – zwei – drei: Dettinger Kenderfasnet: 2024 VORBEI!“ 
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Heckenpflegemaßnahmen  

Die Gemeinde führt in den nächsten 
Wochen zusammen mit dem Landschafts-
erhaltungsverband Pflegemaßnahmen an 
Hecken und Sträuchern im Bereich Berg-
gasse und in den Gewannen Schäuble, 
Hinterlohrn, Lehen, Burgweinberge sowie 
Trieb durch. Die Arbeiten werden nicht 
über die gesamte Länge, sondern nur 
abschnittsweise ausgeführt und die Pflan-
zen auf den Stock gesetzt. Die Pflege der 
Gehölze ist notwendig, um die „Verkahlung“ 
von innen heraus zu unterbinden und eine 
Verjüngung der Strukturen zu erreichen. 
Dadurch werden die Hecken ökologisch 
für viele Vögel und andere Tiere aufgewer-
tet. Damit die Arbeiten naturschutzfach-
lich vertretbar sind, wird der Rückschnitt 
abschnittsweise über 8 bis 10 Jahre ver-
teilt. Die notwendigen Maßnahmen wurden 
mit dem Landschaftserhaltungsverband 
des Landkreises Esslingen vor Ort abge-
stimmt, diese werden mit 70 % von der 
Naturschutzverwaltung vom Landratsamt 
Esslingen gefördert. 
 

Beratungstag Klimaschutz 
 
Jeden Monat berät unser Klimaschutzma-
nager zu Heizung, Photovoltaik, Elektro-
mobilität und vielen anderen Themen. Die 
Gemeinde übernimmt für Sie die Bera-
tungskosten. 
 
Nächster Beratungstag: 
Donnerstag, 29. Februar 
 
Termine gibt es immer zur vollen Stunde 
von 9.00 bis 18.00 Uhr nach vorheriger 
Anmeldung bei Herrn Christ: m.christ@
dettingen-teck.de oder 07021 5000-32. 

Seniorenwanderung
Treffen im Sportheim Owen 
Am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, 
findet ein gemütliches Beisammensein im 
Sportheim in Owen statt. 
Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Schloß-
berghalle. In Fahrgemeinschaften geht es 

Dettinger Konzept  
zur Schnittholzverwertung 
– wohin mit dem  
Baumschnittgut? 
 
Auch in diesem Winter setzt die Gemeinde 
wieder ihr eigenes Konzept zur Schnitt-
holzverwertung um. Für alle Dettinger 
Obstwiesenbewirtschafter besteht die 
Möglichkeit, Unterstützung bei der Ent-
sorgung des Baumschnittmaterials zu 
erhalten. Die Gemeinde hat deshalb seit 
Ende November an zwei zentralen Stellen 
in der Flur Sammelplätze für Obstbaumrei-
sig bei der Kleingartenanlage Eulengreuth 
(im Parkplatzbereich) und im Gewann Trieb 
(ehemaliger Auffüllplatz) eingerichtet. Das 
holzige Material (keine Gartenabfälle und 
Kompost) kann dort kostenlos bis Ende 
Februar 2024 bzw. witterungsabhän-
gig bis Anfang/Mitte März angeliefert 
werden. Der Termin wird im Hinblick auf 
die Vegetation und Witterung mit dem ört-
lichen NABU abgestimmt. Durch die lange 
Öffnung der Plätze hat jeder die Möglich-
keit, seine Bäume in der Schnittsaison zu 
pflegen und das Reisig dort abzuliefern, 
dieses muss deshalb nicht nutzlos auf der 
Wiese verbrannt werden. 
Anschließend wird der Rohstoff Schnittholz 
zu Hackschnitzeln weiterverarbeitet und 
energetisch verwertet. Das ist ein großer 
Beitrag zum Klimaschutz, weil dadurch 
Heizöl ersetzt wird. 
Darüber hinaus kann auch samstags zwi-
schen 9.00 und 13.00 Uhr Baumschnittgut 
beim Grünschnitt-Sammelplatz Guckenrain 
(bei der Segelflughalle) abgegeben werden.
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0,70 €. Alle Bezugs preise ent halten 
7  % Mehrwertsteuer. Das Bezugs geld 
ist bei Zahlung per  Rechnung jährlich, 
bei Ab buchung halbjährlich im Voraus 
 fällig. Neube stel lungen sind bei den Aus-
trägern, dem BMA – Zimmer 11 – sowie 
direkt beim Verlag möglich.
Vertrieb: Bei Fragen zur Lieferung, 
Bezugsgeldberechnung oder bei Proble-
men mit der Zustellung wenden Sie sich 
bitte direkt an den Vertrieb. Sie erreichen 
ihn telefonisch unter 07021 9750-37 
oder -38, per Fax unter 07021 9750-495 
oder per E-Mail: vertrieb@teckbote.de
Abbestellungen sind jeweils schriftlich 
mit einer Frist von einer Woche zum 
Monatsende möglich.

Sprechstunden des Integrationsmanagements 
 
Montag 9.00 – 11.00 Uhr Dettingen im Rathaus, EG Raum 3 
Montag 13.30 – 14.30 Uhr Neidlingen im Rathaus, 2. OG 
Dienstag 9.00 – 11.00 Uhr Ohmden im Rathaus, 2. OG 
Dienstag 15.00 – 16.30 Uhr Bissingen im Rathaus 
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr Dettingen im Rathaus, EG Raum 3 
Mittwoch 9.00 – 11.00 Uhr Lenningen, Amtgasse 5, 1. OG 
Mittwoch 13.00 – 15.00 Uhr  Owen Geschichtshaus, Kirchheimer Straße 51, EG 

(außer jeden ersten Mittwoch im Monat) 
 
Jeden 1. Mittwoch im Monat entfällt aus organisatorischen Gründen die Sprech-
stunde in Owen. Bitte nutzen Sie dann die Sprechstunden in den anderen Gemeinden 
oder vereinbaren Sie einen Termin per SMS oder E-Mail unter:
inga.walter@fjbm-bruderhausdiakonie.de oder mobil 0176 43413238 
heike.widmann@fjbm-bruderhausdiakonie.de oder mobil 0176 57764998
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2.  Es ergeht hiermit die Aufforde-
rung, Wahlvorschläge für diese 
Wahl frühestens am Tag nach dieser 
Bekanntmachung und spätestens 
am 28. März 2024 bis 18.00 Uhr 
beim Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses – Bürgermeis-
teramt Dettingen unter Teck, 
Schulstra ße 4, 73265 Dettingen 
unter Teck, schriftlich einzureichen. 

  Später eingehende Wahlvorschläge 
müssen zurückgewiesen werden 
(§ 18 Abs. 2 KomWO). 

2.1  Wahlvorschläge können von Par-
teien, von mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigungen und von 
nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen eingereicht 
werden. 

  Eine Partei oder Wählervereinigung 
kann für jede Wahl nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Die Verbin-
dung von Wahlvorschlägen ist nicht 
zulässig. 

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber 
  Wahlvorschläge für den Gemeinderat 

dürfen (höchstens) so viele Bewer-
ber enthalten, wie Gemeinderäte zu 
wählen sind. 

  Ein Bewerber darf sich für dieselbe 
Wahl nicht in mehrere Wahlvor-
schläge aufnehmen lassen. 

2.3  Parteien und mitgliedschaftlich 
organisierte Wählervereinigun-
gen müssen ihre Bewerber in einer 
Versammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts wahlberechtigten 
Mitglieder im Wahlgebiet oder in 
einer Versammlung der von diesen 
aus ihrer Mitte gewählten Vertre-
ter ab 20. August 2023 in gehei-
mer Abstimmung nach dem in der 
Satzung vorgesehenen Verfahren 
wählen und in gleicher Weise deren 
Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag 
festlegen. 

  Nicht mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählervereinigungen 
müssen ihre Bewerber in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts wahlberechtigten 
Anhänger der Wählervereinigung 
im Wahlgebiet ab 20. August 2023 
in geheimer Abstimmung mit der 
Mehrheit der anwesenden Anhänger 
wählen und in gleicher Weise deren 
Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag 
festlegen. 

Abfuhr Biotonne

nächster Termin: Dienstag, 20. Februar  
 

Abfuhr Papiertonne

nächster Termin: Dienstag, 5. März 
 
 

Sprechtage der 
Deutschen Rentenversicherung 
Die Deutsche Rentenversicherung teilt mit, 
dass persönliche Beratungen in der Außen-
stelle Göppingen oder im Beratungszen-
trum Stuttgart und zu ausgewählten Ter-
minen in Nürtingen und Esslingen möglich 
sind. 
Neben persönlichen Beratungsterminen 
in Präsenz können auch Termine für eine 
Telefon- oder Videoberatung vereinbart 
werden. 
Eine Terminvereinbarung ist erforder-
lich und unter folgender Telefonnummer 
0711 84830300 möglich. 

Öffentliche 
 Bekanntmachung
Gemeinde Dettingen unter Teck 
Landkreis Esslingen 
 

Öffentliche  
Bekanntmachung der  
Wahl des Gemeinderats  
am 9. Juni 2024 
1.  Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 

findet die regelmäßige Wahl des 
Gemeinderats statt. 

  In Dettingen unter Teck sind dabei 14 
Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. 
Ein Wahlvorschlag darf höchstens 
so viele Bewerber enthalten, wie 
Gemeinderäte zu wählen sind. 

dann nach Owen. Wer möchte, kann auch 
direkt ins Sportheim Owen ab 14.15 Uhr 
kommen. 
Alle Wanderfreunde und die es werden wol-
len, ebenso Nichtsenioren und gerne auch 
Gäste, die an diesem Nachmittag teilneh-
men möchten, sind herzlich eingeladen. 
Eine Anmeldung zu diesem Treffen ist 
wegen der Platzreservierung erfor-
derlich, und zwar bis 19. Februar 
2024, bei Hannelore Greven, Rathaus, 
Telefon 07021 5000 11. 
 
 

Feuerwehreinsätze 
in letzter Zeit

Hilfeleistung 
Am Dienstag, 6. Februar 2024, wurde die 
Feuerwehr um 11.06 Uhr durch Auslösen 
eines E-Calls (elektronisches Notrufsystem 
in einem Auto) auf einen Parkplatz eines 
Supermarktes alarmiert. Beim Eintreffen 
der Kräfte waren Polizei und Rettungs-
dienst auch bereits vor Ort. Der Parkplatz 
mit ca. 40 dort befindlichen PKW´s wurde 
abgesucht, es konnten aber keine Auffäl-
ligkeiten festgestellt werden. In Absprache 
mit der Polizei rückten daraufhin die 10 
ausgerückten Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeu-
gen wieder ein. 
 

Amtliche 
Bekanntmachungen
 

Abfuhr Restmüll

nächster Termin:  Dienstag, 13. Februar  
(2- bzw. 4-wöchentlich) 

 
 

Abfuhr Gelber Sack

nächster Termin: Freitag, 9. Februar
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2.9.1  Die Unterstützungsunterschrif-
ten müssen auf amtlichen Form-
blättern einzeln erbracht werden. 
Die Formblätter werden auf Anforde-
rung der Partei oder Wählervereini-
gung vom Vorsitzenden des Gemein-
dewahlausschusses oder, wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch 
nicht gebildet ist vom Bürgermeis-
ter – Bürgermeisteramt Dettin-
gen unter Teck, Schulstraße  4, 
73265 Dettingen unter Teck – 
kostenfrei geliefert. Als Formblätter 
für die Unterstützungsunterschriften 
dürfen nur die ausgegebenen amtli-
chen Vordrucke verwendet werden. 
Bei der Anforderung ist der Name 
und ggf. die Kurzbezeichnung der 
einreichenden Partei oder Wäh-
lervereinigung bzw. das Kennwort 
der Wählervereinigung anzugeben. 
Diese Angaben werden von der aus-
gebenden Stelle im Kopf der Form-
blätter vermerkt. Ferner muss die 
Aufstellung der Bewerber in einer 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhän-
gerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt 
werden. 

2.9.2   Die Wahlberechtigten, die den Wahl-
vorschlag unterstützen, müssen die 
Erklärung auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unter-
zeichnen; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vorname, Tag 
der Geburt und Anschrift (Hauptwoh-
nung) des Unterzeichners sowie der 
Tag der Unterzeichnung anzugeben. 
Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von 
der Meldepflicht befreit und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, 
müssen zu dem Formblatt den Nach-
weis für die Wahlberechtigung durch 
eine Versicherung an Eides statt mit 
den Erklärungen nach § 3 Abs. 4 
Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbrin-
gen. Sind die Betreffenden aufgrund 
der Rückkehrregelung nach §  12 
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung 
(GemO) wahlberechtigt, müssen sie 
dabei außerdem erklären, in welchem 
Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder 
vor Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde dort ihre Haupt-
wohnung hatten. Wohnungslose 
Personen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Gemeinde bzw. 

  Die Bewerber müssen in erkennbarer 
Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder 
Bewerber darf nur einmal aufgeführt 
sein; für keinen Bewerber dürfen 
Stimmenzahlen vorgeschlagen wer-
den. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und 
von mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen müssen von 
dem für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstand oder sonst Vertretungsbe-
rechtigten persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. 
Besteht der Vorstand oder sonst 
Vertretungsberechtigte aus mehr als 
drei Mitgliedern, genügt die Unter-
schrift von drei Mitgliedern, darunter 
die des Vorsitzenden oder seines 
Stellvertreters. 

2.7   Wahlvorschläge von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählerver-
einigungen sind von den drei Unter-
zeichnern der Niederschrift über 
die Bewerberaufstellung (Versamm-
lungsleiter und zwei Teilnehmer 
– vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 

2.8   Gemeinsame Wahlvorschläge 
von Parteien und Wählervereinigun-
gen sind von den jeweils zuständigen 
Vertretungsberechtigten jeder der 
beteiligten Gruppierungen nach den 
für diese geltenden Vorschriften zu 
unterzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 
Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außer-
dem unterzeichnet sein für die Wahl 
des Gemeinderats von 20 Perso-
nen, die im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften); 

  Dieses Unterschriftenerforder-
nis gilt nicht für Wahlvorschläge 

 •  von Parteien, die im Landtag oder 
bisher schon in dem zu wählenden 
Organ vertreten sind; 

 •  von mitgliedschaftlich und nicht 
mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen, die bisher 
schon in dem zu wählenden Organ 
vertreten sind, wenn der Wahlvor-
schlag von der Mehrheit der für 
diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem 
Organ zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Wahlvorschlags noch 
angehören. 

  Wahlgebiet ist bei der Wahl des 
Gemeinderats die Gemeinde. 

2.3.1  Bewerber in Wahlvorschlägen, die 
von mehreren Wahlvorschlagsträ-
gern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. 
gemeinsame Wahlvorschläge), 
können in getrennten Versammlun-
gen der beteiligten Parteien und 
Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt 
werden. Die Hinweise für Parteien 
bzw. Wählervereinigungen gelten 
entsprechend. 

2.4   Wählbar in den Gemeinderat 
ist, wer am Wahltag Bürger der 
Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr 
vollendet hat. 

 Nicht wählbar sind Bürger, 
 •  die infolge Richterspruchs in der 

Bundesrepublik Deutschland das 
Wahlrecht nicht besitzen; 

 •  die infolge Richterspruchs in der 
Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzen; 

 •  Unionsbürger (Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union) sind 
außerdem nicht wählbar, wenn 
sie infolge einer zivilrechtlichen 
Einzelfallentscheidung oder einer 
strafrechtlichen Entscheidung des 
Mitgliedstaates, dessen Staatsan-
gehörige sie sind, die Wählbarkeit 
nicht besitzen. 

2.5   Ein Wahlvorschlag muss enthal-
ten 

 •  den Namen der einreichenden Par-
tei oder Wählervereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese. Wenn die 
einreichende Wählervereinigung 
keinen Namen führt, muss der 
Wahlvorschlag ein Kennwort ent-
halten; 

 •  Familiennamen, Vornamen, Beruf 
oder Stand, Tag der Geburt und 
Anschrift (Hauptwohnung) der 
Bewerber; 

 •  bei Unionsbürgern muss ferner die 
Staatsangehörigkeit angegeben 
werden. 

  Zusätzlich können ein im Personal-
ausweis oder Reisepass eingetrage-
ner Doktorgrad und ein eingetrage-
ner Ordensname oder Künstlername 
angegeben werden. 



8 Mitteilungsblatt Dettingen unter Teck

Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und Erklärungen von 
Wahlorganen entgegenzunehmen. 

2.12  Vordrucke für Wahlvorschläge, 
Niederschriften über die Bewerber-
aufstellung, eidesstattliche und 
sonstige Erklärungen sowie für 
Zustimmungserklärungen sind auf 
Wunsch erhältlich beim Bürger-
meisteramt Dettingen unter 
Teck, Schulstraße 4, 73265 Det-
tingen unter Teck. 

3.  Hinweise auf die Eintragung 
in das Wählerverzeichnis auf 
Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und  
§ 3b Abs. 1 KomWO. 

3.1  Personen, die ihr Wahlrecht für 
Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben 
und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in die 
Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, 
wenn sie am Wahltag noch nicht drei 
Monate wieder in der Gemeinde woh-
nen oder ihre Hauptwohnung begrün-
det haben, nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. 

3.2  Personen, die ihr Wahlrecht für die 
Wahl des Kreistags – für die 
Wahl der Mitglieder der Regio-
nalversammlung des Verbands 
Region Stuttgart – durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus dem Landkreis – aus dem Ver-
bandsgebiet der Region Stuttgart 
– verloren haben und vor Ablauf 
von drei Jahren seit dieser Verän-
derung wieder in den Landkreis – 
in das Verbandsgebiet der Region 
Stuttgart – zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, 
wenn sie am Wahltag noch nicht drei 
Monate wieder im Landkreis – im 
Verbandsgebiet der Region Stuttgart 
– wohnen oder ihre Hauptwohnung 
begründet haben, ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen. Ist die Gemeinde, 
in der ein Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis gestellt wird, 
nicht identisch mit der Gemeinde, 
von der aus der Wahlberechtigte 
seinerzeit den Landkreis – das Ver-
bandsgebiet der Region Stuttgart 
– verlassen hat oder seine Haupt-

Mitglieder oder Vertreter bzw. 
Anhänger und das Abstimmungs-
ergebnis enthalten; außerdem 
muss sich aus der Niederschrift 
ergeben, ob Einwendungen gegen 
das Wahlergebnis erhoben und 
wie diese von der Versammlung 
behandelt worden sind. Der Leiter 
der Versammlung und zwei wahl-
berechtigte Teilnehmer haben die 
Niederschrift handschriftlich zu 
unterzeichnen; sie haben dabei 
gegenüber dem Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses an 
Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge in 
geheimer Abstimmung durchge-
führt worden sind; bei Parteien 
und mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versi-
chern, dass dabei die Bestimmun-
gen der Satzung der Partei bzw. 
Wählervereinigung eingehalten 
worden sind; 

 •  die erforderliche Zahl von Unter-
stützungsunterschriften (vgl. 2.9),  
sofern der Wahlvorschlag von wahl-
berechtigten Personen unterzeich-
net sein muss; ggf. einschließlich 
der in Nummer 2.9.2 genannten 
zusätzlichen Nachweise. 

  Der Vorsitzende des Gemeindewahl-
ausschusses gilt als Behörde im 
Sinne von § 156 des Strafgesetz-
buchs; er ist zur Abnahme der Versi-
cherungen an Eides statt zuständig. 
Der Vorsitzende des Gemeindewahl-
ausschusses kann außerdem verlan-
gen, dass ein Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis oder 
Reisepass vorlegt und seine letzte 
Adresse in seinem Herkunftsmit-
gliedstaat angibt. 

2.11  Im Wahlvorschlag sollen zwei Ver-
trauensleute mit Namen, Anschrif-
ten, Telefonnummern und E-Mail-
Adressen bezeichnet werden. Sind 
keine Vertrauensleute benannt, gel-
ten die beiden ersten Unterzeichner 
des Wahlvorschlags als Vertrauens-
leute. Soweit im Kommunalwahlge-
setz und in der Kommunalwahlord-
nung nichts anderes bestimmt ist, 
sind nur die Vertrauensleute, jeder 
für sich, berechtigt, verbindliche 

Ortschaft haben und einen Wahlvor-
schlag unterstützen wollen, müssen 
ihre Wahlberechtigung in geeigne-
ter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 
KomWO); Nr. 3.3 gilt entsprechend. 

2.9.3  Ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl 
unterzeichnen. Hat er mehrere Wahl-
vorschläge für eine Wahl unterzeich-
net, so ist seine Unterschrift auf 
allen Wahlvorschlägen für diese Wahl 
ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 KomWO). 

2.9.4  Wahlvorschläge dürfen erst nach der 
Aufstellung der Bewerber durch eine 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhänger-
versammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften sind 
ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5  Die vorstehenden Ausführungen gel-
ten entsprechend auch für gemein-
same Wahlvorschläge. 

2.10  Dem Wahlvorschlag sind beizu-
fügen 

 •  eine Erklärung jedes vorgeschla-
genen Bewerbers, dass er der 
Aufnahme in den Wahlvorschlag 
zugestimmt hat; die Zustimmungs-
erklärung ist unwiderruflich; 

 •  von einem Unionsbürger als 
Bewerber eine eidesstattliche 
Versicherung über seine Staatsan-
gehörigkeit und Wählbarkeit sowie 
auf Verlangen eine Bescheinigung 
der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde seines Herkunftsmitglied-
staates über die Wählbarkeit; 

 •  Unionsbürger, die aufgrund der 
Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 
Satz 2 GemO wählbar und nach 
den Bestimmungen des § 26 
Bundesmeldegesetz von der Mel-
depflicht befreit und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, 
müssen in der o. g. eidesstattli-
chen Versicherung ferner erklären, 
in welchem Zeitraum sie vor ihrem 
Wegzug oder vor Verlegung der 
Hauptwohnung aus der Gemeinde 
dort ihre Hauptwohnung hatten; 

 •  eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Aufstellung der 
Bewerber in einer Mitglieder-/Ver-
treter- oder Anhängerversamm-
lung (vgl. 2.3). Die Niederschrift 
muss Angaben über Ort und Zeit 
der Versammlung, Form der Ein-
ladung, Zahl der erschienenen 
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Dettingen unter Teck (Teilgebiet) 
begrenzt durch: 
Ab Ortsgrenze bei der Autobahnmeisterei 
entlang der B 465 bis zur Lindenstraße, 
nördlicher Teil der Lindenstraße bis zur 
Bissinger Straße, östlicher Teil der Bahn-
hofstraße bis zur Kirchheimer Straße, 
westlicher Teil der Kirchheimer Straße in 
Richtung Süden bis zur Oberen Straße, 
nördlicher Teil der Oberen Straße bis zur 
Hinteren Straße, in Richtung Norden bis 
zur Haldenstraße, nördlicher Teil der Hal-
denstraße bis zur Lauterbrücke und weiter 
übers freie Feld zur Ortsgrenze. 
 
 

Erreichbarkeit Familienzentrum 
Sprechzeit: 
Nach kurzer Voranmeldung am
Freitag, 12.00 bis 16.00 Uhr, 
im Familienzentrum, Schulstraße 5 (OG) 
oder nach Absprache
 
Offener Treff: 
Freitag, 9.30 – 11.30 Uhr, 
im Familienzentrum, Schulstraße 5 (OG) 
(NICHT IN DEN SCHULFERIEN!) 
 
Ansprechpartnerin: 
Sarah Löffler 
Mobil: 0170 9024086 
E-Mail: fz@evkidettingen-teck.de 
Homepage: http://altes-gemeindehaus.
de/familienzentrum/ 

Offener Treff 
Lerne das Familienzentrum kennen und 
informiere dich über Angebote für Familien 
in der Gemeinde. Begegne anderen Fami-
lien und tausche dich aus, während die Kin-
der spielen. Wenn du Lust hast auf einen 
Kaffee oder Tee, Brezeln, gute Gespräche 
und tolle Spielmöglichkeiten, komm zum 
offenen Treff ins Familienzentrum. 
Jeden Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr 
im Familienzentrum (Schulstraße 5, OG) 
(Nicht in den Schulferien!) 
Für Kinder von 0 – 3 Jahren mit ihren (Groß)
Eltern. Ohne Voranmeldung. Das Angebot 
ist kostenfrei. 

73265 Dettingen unter Teck, ein-
gehen. 

  Vordrucke für diese Anträge und für 
die erforderlichen Erklärungen hält 
das Bürgermeisteramt Dettin-
gen unter Teck, Schulstraße  4, 
73265 Dettingen unter Teck, 
bereit. 

  Ein Wahlberechtigter mit Behinde-
rungen kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen; § 30 der Kommunalwahl-
ordnung gilt entsprechend. 

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält 
der Betroffene eine Wahlbenachrich-
tigung, sofern er nicht gleichzeitig 
einen Wahlschein beantragt hat. 

 
Dettingen unter Teck, 9. Februar 2024
 
gez. Haußmann 
Bürgermeister
 

Neubesetzung des Kehr-
bezirks Esslingen Nr. 17 
Herr Schornsteinfegermeister Jochen 
Cech, wohnhaft in 72622 Nürtingen, 
Hauptstraße 23, wird mit Wirkung zum  
15. Februar 2024 als bevollmächtigter 
Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbe-
zirk Esslingen Nr. 17 mit dem Vorbehalt des 
Widerrufs bestellt. Die Bestellung endet 
am 14. Februar 2031. 
 
Der Bezirk umfasst:  
Kirchheim unter Teck (Teilgebiet) 
begrenzt durch: 
Von der Gemarkung Dettingen nördlich der 
BAB A 8 östlich der Bahnlinie bis Hahnweid-
straße, Schöllkopfstraße, Annabergstraße, 
Henriettenstraße bis Boschstraße, Stutt-
garter Straße bis Schellingstraße, Arnulf-
straße, Charlottenstraße, Eugenstraße, 
Wehrstraße, Wilhelmstraße, Ludwigstraße, 
Paradiesstraße, Postplatz, Alleenstraße, 
Schlierbacher Straße, Lauter, Fuß- und 
Radweg am Freibad bis Jesinger Straße 
und Bismarckstraße rechte Seite, zweiter 
Verbindungsweg rechte Seite Bismarck-
straße, Staufenstraße, Lichtensteinstraße 
rechte Seite, rechte Seite Limburgstraße 
bis Umgehungsstraße, weiter bis Tannen-
bergstraße bis BAB A 8 rechte Seite. 

wohnung verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den 
Zeitpunkt des Wegzugs oder der Ver-
legung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis – dem Verbandsgebiet 
der Region Stuttgart – sowie über 
das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt 
beizufügen. Die Bestätigung erteilt 
kostenfrei die Gemeinde, aus der 
der Wahlberechtigte seinerzeit weg-
gezogen ist oder aus der er seine 
Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3  Wahlberechtigte, die in keiner 
Gemeinde in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Wohnung haben, 
sich aber am Wahltag seit mindes-
tens drei Monaten in der Gemeinde 
– im Landkreis – im Verbandsgebiet 
der Region Stuttgart – gewöhnlich 
aufhalten, werden auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Mit 
dem schriftlichen Antrag hat der 
Wahlberechtigte ohne Wohnung 
zu versichern, dass er bei keiner 
anderen Stelle in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder seine 
Eintragung beantragt hat oder noch 
beantragen wird. Außerdem hat er 
nachzuweisen, dass er bis zum Wahl-
tag seit mindestens drei Monaten 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Gemeinde – im Landkreis – im 
Verbandsgebiet der Region Stuttgart 
– haben wird. 

3.4  Wahlberechtigte Unionsbürger, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht 
der Meldepflicht unterliegen und 
nicht in das Melderegister eingetra-
gen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen. Dem schriftlichen Antrag 
auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis hat der Unionsbürger eine 
Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 
KomWO anzuschließen. 

3.5  Alle genannten Anträge auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis müs-
sen schriftlich gestellt werden und 
– ggf. samt der genannten Erklärun-
gen und eidesstattlichen Versiche-
rung und Nachweisen – spätestens 
bis zum Sonntag, 19. Mai 2024 
(keine Verlängerung möglich) 
beim Bürgermeisteramt Dettin-
gen unter Teck, Schulstraße 4, 
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An dieser Stelle bedanken wir uns, auch im 
Namen der Kinder, noch einmal recht herz-
lich bei den fleißigen Helferinnen für dieses 
schöne wohlschmeckende Angebot. 
 

 

 Bilder: M. Wange
 

Förderverein Teckschule Dettingen/Teck e. V.

Sie engagieren sich gerne für unsere 
Dettinger Gundschüler – und möchten 
eigene Ideen und Ihre Tatkraft einbrin-
gen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit im 
Vorstand des Fördervereins! 
Wir sind derzeit zu fünft im Vorstand des 
Fördervereins der Teckschule Dettingen. 
Im Fokus unserer Arbeit stehen die Pla-
nung und Durchführung von Aktionen für 
die Schülerinnen und Schüler der Dettinger 
Grundschule wie z.  B. der Obsttag, das 
Sommerferienprogramm, die Beschaf-

NEU: Maxisteps® mit Jasmin Taverne 
Der bedürfnisorientierte Bewegungs-und 
Erlebniskurs für Kinder von 1 bis 3 Jahre. 
Hier erhält dein Kind die Gelegenheit, durch 
Bewegung ganzheitliche Erfahrungen zu 
sammeln und seinen Körper zu entdecken. 
Neben den Bewegungsanregungen für die 
Kinder gibt es sowohl Zeit für den kurzen 
Austausch und Raum für Sorgen der beglei-
tenden Elternteile, als auch Tipps für den 
Alltag mit Kleinkind. 
Ab Montag, 8. April 2024, 
15.30 bis 16.30 Uhr (8 Kurstermine)
Familienzentrum, Schulstraße 5 (OG), 
Dettingen 
Unkostenbeitrag € 110,00 
Weitere Infos und verbindliche Anmeldung:
Familienzauber-Kurse – Jasmin Taverne 
https://www.kikudoo.com/familienzauber-
kurse 

 

Mhmm, was duftet hier so gut? 
Dieser Satz war am Waffelbacktag beim 
Betreten der Kita von vielen Eltern und 
Kindern zu hören. Die Kita hatte zu einer 
gemeinsamen Aktion von Eltern und Kin-
dern zum Waffeln backen eingeladen und 
die Helferliste hatte sich sehr schnell gefüllt 
mit interessierten Eltern. Die Teige wurden 
netterweise von den Eltern schon zu Hause 
vorbereitet und so konnte das Ausbacken 
der Waffeln sofort beginnen. 
Für die Kinder hieß es: Schnell noch Hände 
waschen und dann kann es losgehen. Oh, 
aufgepasst: Nicht zu viel Teig in die Back-
form einfüllen! Aber die Mamas gaben 
tüchtig Hilfestellung und so verlief das Aus-
backen reibungslos und schnell. Die helfen-
den Kinder hoben die Waffeln aus der Form 
heraus und zerschnitten diese zu einzelnen 
Herzen. So waren sie gut portioniert, damit 
die Kinder sie handlich vom Teller nehmen 
konnten. Die Teller mit den fertig ausgeba-
ckenen Waffeln wurden immer voller und 
höher. 
Gerade rechtzeitig zur ersten Vesperzeit 
konnten die Waffeln in unserem Bistro zum 
Essen angeboten werden. 
Der Appetit der Kinder war groß. So was 
Leckeres wollte sich keiner entgehen las-
sen. Schnell waren alle Waffeln verputzt. 

Winterspielplatz 
Ihr sucht Abwechslung und Austausch im 
grauen Winteralltag? Dann kommt zum Win-
terspielplatz! 
Immer montags von 14.30 bis 17.00 Uhr  
im Familienzentrum (Schulstraße 5, OG) 
(Nicht in den Schulferien!) 
Für Kinder mit Begleitperson. Ohne Voran-
meldung. Das Angebot ist kostenlos. 
Weitere Infos: 
Sarah Löffler – fz@evkidettingen-teck.de, 
Telefon 0170 9024086 

NEU: Babysteps® mit Jasmin Taverne 
Der BabySteps® Kurs richtet sich an Eltern 
mit ihren Babys im Alter von ca. 1 bis 12 
Monaten. Ziel ist es, die junge Familie durch 
das gesamte, spannende erste Jahr zu 
begleiten und ihnen zu helfen, ihren eige-
nen Weg als Eltern zu finden. Die Kleinen 
dürfen sich jede Woche auf verschiedene 
Spielanregungen, Sinneserfahrungen, Lie-
der und Fingerspiele freuen. 
Ab Dienstag, 20. Februar: 
BabySteps für Babys von 1 – 6 Monate: 
9.30 bis 10.30 Uhr (8 Kurstermine) – 
Noch wenige Plätze 
BabySteps für Babys von 7 – 12 Monate: 
10.45 bis 11.45 Uhr (8 Kurstermine) – 
AUSGEBUCHT
Gemeindehaus im Pfarrgarten, 
Schulstraße 3/1, Dettingen 
Unkostenbeitrag € 110,00 
Weitere Infos und verbindliche Anmeldung:
Familienzauber-Kurse – Jasmin Taverne 
https://www.kikudoo.com/familienzauber-
kurse 
 

NEU: Babymassage im Februar 
Babymassage ist ein sanfter Weg, um 
die Beziehung zwischen Eltern und Kind 
zu stärken und erbringt nebenbei auch 
gesundheitliche Vorteile. 
Für Eltern mit Babys im Alter zwischen vier 
Wochen und dem Krabbelalter mit Karin 
Keppler – examinierte Kinderkranken-
schwester und Praxisanleiterin für harmo-
nische Babymassage nach Bruno Walter. 
Ab Mittwoch, 21. Februar 2024, 
9.30 bis 10.30 Uhr (5 Kurstermine)
Gemeindehaus im Pfarrgarten, 
Schulstraße 3/1, Dettingen
Unkostenbeitrag € 75,00 
Weitere Infos und verbindliche Anmeldung
Sarah Löffler – fz@evkidettingen-teck.de 
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Die Eigentümerinnen und Eigentü-
mern erhielten ein individuelles Haus-
nummernschild, mit dem diese Häuser 
künftig im Straßenbild als energe-
tische Vorzeigeprojekte erkennbar 
sind. Der Landrat würdigte das Enga-
gement für umfassende energetische 
Sanierungen und besonders energie-
effiziente Neubauten: „Es ist wichtiger 
denn je, nachhaltige, energiesparende 
und flexibel auch für künftige Genera-
tionen nutzbare Gebäude zu bauen, 
die an die klimatischen Bedingungen 
der Zeit angepasst sind.“
 
Zwei der prämierten Gebäude stehen in 
Esslingen am Neckar, jeweils ein weiteres 
Klimahaus steht in Leinfelden-Echterdin-
gen, Wernau und Filderstadt. Erstmals 
wurden mehr Mehr- als Einfamilienhäuser 
ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben 
ist das kernsanierte 4-Familienhaus in Fil-
derstadt, welches mit Anbau und Aufsto-
ckung zu einem 7-Familienhaus mit KfW 
55 Standard für den sanierten Bereich 
und für den Anbau sogar KfW 40+ erstellt 
und ertüchtigt wurde. Das Gebäude erfüllt 
einen exzellenten Klimaschutz und zeigt 
zudem, wie das Wohnen künftiger Generati-
onen gestaltet werden kann. 
 
Alle fünf ausgezeichneten Klimahäuser bie-
ten zusammen 16 Wohneinheiten mit einer 
Wohnfläche von insgesamt fast 1.460 Qua-
dratmetern. Sie verbrauchen kaum Energie 
für die Heizung und Lüftung und decken 
den verbleibenden Energiebedarf mit der 
Erzeugung aus erneuerbaren Energien, wie 
zum Beispiel aus Erdwärmesonden oder 
Fassadenverkleidungen aus Photovoltaik-
Paneelen. Für die Landesenergieagentur 
KEA-BW gratulierte deren Geschäftsführer 
Dr. Volker Kienzlen den erfolgreichen Teil-
nehmern, die die strengen Anforderungen 
für eine Auszeichnung erfüllt haben. Die 
KEA-BW koordiniert das Gütesiegel Klima-
haus Baden-Württemberg landesweit, das 
in mehreren Kommunen vergeben wird. 
 
Auch für 2024 ruft der Landkreis wieder 
Gebäudeeigentümer, Architekten und 
Energieberater zur Teilnahme an der Aus-
zeichnung „Klimahaus des Landkreises 
Esslingen“ auf. Das Teilnahmeformular und 
weitere Informationen sind in der Stabs-
stelle Klimaschutz des Landkreises erhält-
lich unter E-Mail: klimaschutz@LRA-ES.de 
oder Telefon 0711 3902-43962. 

Wir sind in den Faschingsferien zu den 
regulären Öffnungszeiten für Sie da. 
 
Unsere Öffnungszeiten 
Dienstag: 14.30 bis 18.30 Uhr 
Donnerstag: 12.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag: 10.00 bis 13.00 Uhr 
 
Telefon: 07021 8605766 
E-Mail: buecherei@dettingen-teck.de

Christine Hahn 

Mitteilung

Landratsamt Esslingen
Pulverwiesen 11 · 73726 Esslingen am Neckar

Abfallgebührenbescheide für 2024  
wurden verschickt 
 
Ende letzter Woche wurden im Landkreis 
Esslingen rund 134.000 Abfallgebühren-
bescheide für das Jahr 2024 verschickt. 
Die Abfallgebühren sind im Vergleich zum 
Vorjahr stabil geblieben. Auch die Behälter-
marken bleiben weiterhin gültig. 

Für Kunden, die eine Änderung zu melden 
haben, liegt ein Formular bei, welches 
ausgefüllt per Post, Fax oder gerne auch 
per E-Mail an den Abfallwirtschaftsbetrieb 
geschickt werden kann. Weitergehende 
Fragen können in einer formlosen E-Mail 
an die auf dem Gebührenbescheid ver-
merkte E-Mail-Adresse gestellt werden. Die 
Sachbearbeiterinnen helfen gerne weiter. 
Wichtig ist, bei jeglicher Korrespondenz 
die Angabe der Vertragsnummer, um die 
Anfrage schnell zuordnen zu können. 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb erwartet 
gewohnheitsgemäß viele Anrufe rund um 
den Versand der Abfallgebührenbescheide 
und bittet daher bei telefonischen Anfragen 
um etwas Geduld. Für Informationen rund 
um die Abfallwirtschaft siehe auch www.
awb-es.de. 

Innovative Klimahäuser für energie-
effizientes Bauen und Sanieren im 
Landkreis Esslingen ausgezeichnet 
 
Am 31. Januar prämierte Landrat 
Heinz Eininger fünf „Innovative Kli-
mahäuser“ im Landkreis Esslingen. 

fung/Reparatur von Spielgeräten sowie die 
Unterstützung von sonstigen Projekten der 
Schule. Weiterhin sind wir bei Veranstal-
tungen wie z.  B. dem Schulfest oder den 
Elternabenden mit dabei, um finanzielle 
Mittel für unsere Arbeit zu beschaffen. 
Ab nächstem Schuljahr wird der Posten 
des Kassenwarts sowie der Posten der 
Schriftführerin frei. Wir suchen rechtzeitig 
nach Nachfolger*innen – auch damit eine 
optimale Einarbeitung möglich ist. 
Haben Sie Interesse? Dann setzen Sie sich 
gerne mit uns in Verbindung. Wir freuen uns 
und stehen gerne für Rückfragen unter den 
unten genannten Telefonnummern oder 
unter foerderverein-dettingen@gmx.de zur 
Verfügung. 
 

Von links nach rechts hinten: Katja Eberhard 
(2. Vorsitzende, 01578 1670358), Silke 
Prengel (Schriftführerin, 0179 4505570), 
vorne: Martina Schulz (Beisitzerin, 0173 
8100899), Heike Pöpperl (1. Vorsitzende, 
01577 8288113), Swantje Marcard (Kassen-
wart, 0177 8989790) Bild: Christine Hahn

Neue Spiele
Im Spieleregal finden Sie noch mehr neue 
Spiele. Einfach mal wieder vorbeikommen 
und stöbern. 
 

 Bild: Christine Hahn
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Augenärztliche Notfallpraxis 
Katharinenhospital 
Kriegsbergstraße 60 
70174 Stuttgart 
• Fr. 16 – 22 Uhr 
• Sa, So und Feiertage 8 – 22 Uhr
 
Zu allen übrigen Zeiten übernimmt die Not-
aufnahme der Augenklinik die Notfallver-
sorgung. 
 
Zahnarzt 
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter 
der folgenden Rufnummer zu erfragen: 
0761 12012000 

In dringenden Notfällen 
bitte den Notruf 112 wählen.

 

Tierärztlicher Notdienst 

Die Tierklinik Stuttgart-Plieningen hat alle 
Notdienste in der Region übernommen. Sie 
erreichen die Tierklinik 24 Stunden, 7 Tage 
die Woche unter Telefon 0711 63738-0, 
Hermann-Fein-Straße 15, 70599 Stuttgart. 

Tierschutzverein Kirchheim unter 
Teck und Umgebung e. V.
Notdienst, Telefon 0 70 21 7 18 12

Wochendienst 
der Apotheken

Freitag, 9. Februar
Ludwigs Apotheke, Reichenbach, 
Hauptstraße 8, Telefon 07153 51528
 
Samstag, 10. Februar
Eberhard-Apotheke, Notzingen, 
Wellinger Straße 1, Telefon 07021 45351

Sonntag, 11. Februar
Rathaus Apotheke, Reichenbach, 
Hauptstraße 11, Telefon 07153 54172
 
Montag, 12. Februar
Rauner-Apotheke, Kirchheim, Tannenberg-
straße 40, Telefon 07021 52101
 
Dienstag, 13. Februar
Sulzburg-Apotheke, Unterlenningen, Kirch-
heimer Straße 54/1, Telefon 07026 81158

Sterbefall: 
Irmgard Möst, zuletzt wohnhaft in Dettin-
gen unter Teck, Gartenstraße 1/2; verstor-
ben am 1. Februar 2024 in Nürtingen. 
 

Ärztlicher Notdienst 

Bei medizinischen Notfällen, insbeson-
dere bei Verdacht auf Herzinfarkt und 
Schlaganfall, muss SOFORT der Ret-
tungsdienst unter der 112 alarmiert 
werden. 
 
Für nicht gehfähige Patienten kann in drin-
genden Fällen und einer erforderlichen 
Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 
Notfallnummer 116 117 (allgemein-, 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher 
Notfalldienst) angefragt werden. 
 
Patientinnen und Patienten können zu 
den Öffnungszeiten ohne vorherige 
Anmeldung in die nachfolgenden Not-
fallpraxen kommen. 
 
Notfallpraxis Esslingen 
im Klinikum Esslingen 
Hirschlandstraße 97 
73730 Esslingen
• Mo. – Do. 18 – 22 Uhr
• Fr. 16 – 22 Uhr
• Sa., So. und Feiertage 8 – 20 Uhr
 
Notfallpraxis Kirchheim 
im Krankenhaus Kirchheim 
Eugenstraße 3 
73230 Kirchheim unter Teck 
• Sa., So. und Feiertage 10 – 16 Uhr 
 
Notfallpraxis Nürtingen 
im Krankenhaus Nürtingen 
Auf dem Säer 1 
72622 Nürtingen 
• Sa., So. und Feiertage 10 – 16 Uhr 
 
Notfallpraxis für Kinder 
und Jugendliche 
im Klinikum Esslingen 
Hirschlandstraße 97 
73730 Esslingen
• Mo. – Fr. 19 – 22 Uhr
• Sa., So. und Feiertage 9 – 21 Uhr
 
Zu allen übrigen Zeiten übernimmt die Not-
aufnahme des Klinikums Esslingen die Not-
fallversorgung. 

Fundsachen 

• Kleinkraftrad
 
Eigentumsansprüche können beim Bürger-
meisteramt Dettingen, Erdgeschoss, Bür-
gerbüro, Telefon 5000-14 geltend gemacht 
werden. 
Weitere Fundsachen der vergangenen 
Wochen finden Sie außerdem auf der 
Homepage der Gemeinde Dettingen (www.
dettingen-teck.de). 
 
 

Altersjubilare

Die Gemeinde Dettingen unter Teck 
gratuliert zum Geburtstag: 
 
Frau Luise Diez 
Reussensteinstraße 20
75 Jahre am 9. Februar 
 
Frau Gerlinde Authaler 
Im Bächling 5
70 Jahre am 9. Februar 
 
Frau Dragica  Ćeman 
Kirchheimer Straße 66
70 Jahre am 10. Februar 
 
Herrn Günter Klein 
Ammerweg 2
70 Jahre am 11. Februar 
 
Herrn Werner Weidner 
Alte Bissinger Straße 82
80 Jahre am 14. Februar 
 
Den Jubilaren wünschen wir alles Gute, 
vor allem aber Gesundheit im kommenden 
Lebensjahr. 

Ihr Bürgermeisteramt 
 

Standesamtliche  
Nachrichten 

Geburt: 
Charlotte Sophie Maria Tränkner, geboren 
am 11. Dezember 2023 in Filderstadt; 
Eltern: Caroline und Florian Tränkner, beide 
wohnhaft in Dettingen unter Teck, Bossler-
straße 44. 
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Mittwoch, 14. Februar
Pinguin-Apotheke im NANZ-Center, 
Kirchheim u. Teck, Stuttgarter Straße 1, 
Telefon 07021 8046171
 
Donnerstag, 15. Februar
Central-Apotheke, Wernau, Kirchheimer 
Straße 98, Telefon 07153 31719

Notdienst 
der Innungsbetriebe

Samstag, 10. Februar
und Sonntag, 11. Februar 2024
Telefon 0711 3429220


